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                                                                                                                          Satzung Mai 2019 

Stadt Hitzacker (Elbe)   

 

 

3. Änderung des Bebauungsplanes 
Hitzacker Süd mit örtl. Bauvorschrift 

 

- Beschleunigtes Verfahren gem. § 13a BauGB  - 

 

 

 

Präambel 

Aufgrund der §§ 1 Abs. 3, 10 und 13a des Baugesetzbuches i. V. m. § 58 des Nieder-

sächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG), jeweils in der zur Zeit gelten-

den Fassung, hat der Rat der Stadt Hitzacker (Elbe) diese 3. Änderung des Bebauungs-

planes Hitzacker Süd, bestehend aus dem Satzungstext, in seiner Sitzung am 

……………………… als Satzung beschlossen. Die Begründung wurde gebilligt. 

 

 

 

§ 1  Räumlicher Geltungsbereich der 3. Änderung 

Der räumliche Geltungsbereich der 3. Änderung umfasst einen 7 m breiten Randstreifen 

des eingeschränkten Gewerbegebietes GEe südlich angrenzend an die Gewerbestraße 

Am Räsenberg (siehe Beiplan zur Satzung). 

 

 

§ 2  Erweiterung der nördlichen Baugrenze  

Innerhalb des eingeschränkten Gewerbegebietes GEe wird die nördliche Baugrenze um 

2 m nach Norden verschoben, so dass der Abstand des Baufeldes zur Straße Am Räsen-

berg nicht mehr 5 m, sondern 3 m beträgt. 

 

 

§ 3  Vorsorgemaßnahmen zum besonderen Artenschutz 

Gehölze dürfen nur außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten von Vögeln im Zeitraum 

vom 1. Oktober bis 28. Februar entnommen werden. 

 

Hinweis zur Gültigkeit von nicht veränderten Festsetzungen 

Die im rechtskräftigen Bebauungsplan Hitzacker Süd getroffenen Festsetzungen, die 

nicht von dieser Änderung berührt sind, behalten weiterhin ihre Rechtskraft.  

 

Hitzacker (Elbe), den  

 

      (Siegel)  

                       

- Stadtdirektor- 

 

 

 



Stadt Hitzacker (Elbe), 3. Änderung des Bebauungsplanes Hitzacker Süd m. örtl. Bauvorschrift, Mai 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERFAHRENSVERMERKE 
 

 

PLANVERFASSER 

Die 3. Änderung des Bebauungsplans wurde ausgearbeitet von  p l a n. B  Dipl.-

Ing. Stadtplaner Henrik Böhme, Göttien 24,  29482 Küsten. 

Göttien, den Henrik Böhme 

                            ......................................... 

                                                                                 - Stadtplaner - 

 

 

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS 

Der Rat der Stadt Hitzacker (Elbe) hat in seiner Sitzung am 26.03.2019 die 

Aufstellung der 3. Änderung des Bebauungsplans beschlossen. Der Aufstel-

lungsbeschluss wurde am …………………… ortsüblich bekannt gemacht. Es wird 

das beschleunigte Verfahren gemäß § 13a BauGB ohne Umweltprüfung ange-

wandt. 

Hitzacker (Elbe), den 

(Siegel)          

 - Stadtdirektor -  

 

 

ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG 

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am …………………. ortsüblich 

bekanntgemacht. Der Entwurf der 3. Änderung des Bebauungsplans und die 

Begründung haben vom …………………… bis einschließlich …………………… gemäß  

§ 13 a Abs. 1 BauGB i. V. m. § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.  

Hitzacker (Elbe), den 

(Siegel)          

 - Stadtdirektor -  

 

 

SATZUNGSBESCHLUSS 

Der Rat der Stadt Hitzacker (Elbe) hat die 3. Änderung des Bebauungsplans 

nach Prüfung der Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung 

am  ……………………. als Satzung gemäß § 10 BauGB sowie die Begründung be-

schlossen.   

Hitzacker (Elbe), den 

(Siegel)          

 - Stadtdirektor -  

 

 

INKRAFTTRETEN 

Der Satzungsbeschluss der 3. Änderung des Bebauungsplans ist gemäß § 10 

Abs. 3 BauGB am …………………… ortsüblich bekanntgemacht worden. Die Sat-

zung ist damit am …………………… in Kraft getreten.  

Hitzacker (Elbe), den 

(Siegel)          

 - Stadtdirektor -  
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BEACHTLICHE VERLETZUNG VON  VORSCHRIFTEN  

Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes sind eine 

nach § 214 BauGB beachtliche Verletzung von Verfahrens- und Formvor-

schriften oder von Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und 

des Flächennutzungsplans sowie ein beachtlicher Mangel des Abwägungsvor-

gangs beim Zustandekommen der 3. Änderung des Bebauungsplans nicht gel-

tend gemacht worden. 

Hitzacker (Elbe), den 

(Siegel)          

 - Stadtdirektor -  
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 1. Veranlassung, Planungsziele 

Planungsanlass 

Bauvorhaben  

Ceratizit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufstellungsbe-

schluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Die im Gewerbegebiet Räsenberg ansässige Firma Ceratizit 

plant die Erweiterung ihres Betriebes durch Aufstockung des 

vorderen Betriebsgebäudes, um dort dringend erforderliche 

Büroräume einrichten zu können. Einer Erweiterung neben dem 

bestehenden Gebäude ist aufgrund von internen Betriebsabläu-

fen nicht möglich. Die geplante Aufstockung muss aufgrund der 

Statik mit vorgebauten Stützen erfolgen. Da das bestehende 

Gebäude bereits auf der Baugrenze steht, würden die Stützen 

die Baugrenze um ca. 2 m überschreiten. Nach Aussage des 

Landkreises werden dadurch die Grundzüge der Planung be-

rührt - eine Befreiung von den Festsetzungen des geltenden 

Bebauungsplanes ist nicht möglich. Dieses dringliche Vorhaben 

kann erst genehmigt werden, wenn die straßenseitige Baugren-

ze verschoben wird. Der Betriebsinhaber hat deshalb einen 

Antrag an die Stadt Hitzacker (Elbe) gestellt, den geltenden 

Bebauungsplan “Hitzacker Süd mit örtlicher Bauvorschrift“ 

entsprechend zu ändern. 

 

Der Rat der Stadt Hitzacker (Elbe) hat in seiner Sitzung am 

26.03.2019 den Beschluss zur Einleitung des Planverfahrens 

gefasst. Durch eine einfache Bebauungsplanänderung soll der 

Abstand der Baugrenze zur Straße „Am Räsenberg“ von 5 m 

auf 3 m verringert werden. Es soll das beschleunigte Verfahren 

gemäß § 13a BauGB angewandt werden.  

Ziel und Zweck der Planung ist es, das geplante Bauvorhaben 

der Firma Ceratizit bauleitplanerisch abzusichern. Insgesamt 

soll den beiden im eingeschränkten Gewerbegebiet (GEe) an-

sässigen Betrieben mehr Raum und Flexibilität bezüglich der 

Anordnung und Ausgestaltung ihrer gewerblichen Anlagen auf 

den Baugrundstücken geboten werden.   

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Planung den Be-

langen der örtlichen Wirtschaft dient und damit auch zur Siche-

rung und Stärkung des Grundzentrums Hitzacker beitragen 

wird. 

 

  2. Planungsgrundlagen / Rahmenbedingungen 

  2.1 Verfahren 

Gesetzliche  

Grundlage 

  

 Das planungsrechtliche Verfahren wird nach dem Baugesetz-

buch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom  3. 

November 2017 (BGBl. I S. 3634) durchgeführt.  

 

Art der Änderung 

 

 Es handelt sich bei dieser Bebauungsplanänderung um eine 

einfache textliche Änderung. Die Satzung ist nicht eigenständig 

wirksam, sondern entfaltet ihre Rechtswirkung nur in Verbin-

dung mit dem rechtskräftigen Bebauungsplan „Hitzacker Süd“, 

d.h. im Falle einer Aufhebung des Ursprungsplanes, würde die 

vorliegende 3. Änderung des Bebauungsplanes ebenfalls un-

wirksam. 
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Der textlichen Änderung ist zur Erläuterung ein Beiplan beige-

fügt. Der Beiplan bildet den Stand der Planzeichnung nach 

Inkrafttreten der  3. Änderung ab. Der Beiplan soll nach Ab-

schluss des Verfahrens in das kommunale Geoinformationssys-

tem übernommen werden. 

 

Bebauungsplan 

der Innenent-

wicklung gem.  

§13a BauGB  

 Die vorliegende Planung zielt auf einen “Bebauungsplan der 

Innenentwicklung“. Die in § 13a (1) BauGB genannten Zulas-

sungsvoraussetzungen für das beschleunigte Verfahren sind 

erfüllt: 

1. Die Bauleitplanung dient der Nachverdichtung im beplanten 

Innenbereich.  

2. Durch die Planung wird nicht die Zulässigkeit eines UVP-

pflichtigen Vorhabens begründet. 

3. Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass durch die Planung 

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung oder EU-Vogel-

schutz-Gebiete beeinträchtigt werden könnten.  

4. Es liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass bei der Pla-

nung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Aus-

wirkungen von schweren Unfällen gemäß § 50 Satz (1) des 

Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind.  

5. Die im Bebauungsplan zugelassene Grundfläche beträgt 

insgesamt weniger als 20.000 m². Eine Vorprüfung des Ein-

zelfalls ist daher nicht erforderlich. 

 

beschleunigtes 

Verfahren 

 Die Stadt Hitzacker (Elbe) wendet das beschleunigte Verfahren 

wie folgt an: 

1. Auf die frühzeitige Unterrichtung der Behörden wird ver-

zichtet. 

2. Auf die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit wird ver-

zichtet. 

3. Von der Umweltprüfung, dem Umweltbericht und von der 

Angabe, welche Arten umweltbezogener Informationen ver-

fügbar sind, wird abgesehen. 

4. Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) bleiben unbe-

rücksichtigt. 

5. Die Zusammenfassende Erklärung wird nicht erstellt.  

6. Die Anwendung der Eingriffsregelung entfällt. 

 

Insgesamt kann das Planverfahren dadurch mit minimierten 

Zeit- und Kostenaufwand durchgeführt werden.  

 

  2.2 Übergeordnete Planungen 

Landesplanung  Belange der Landesplanung (Schutzgebiete, Sperrgebiete, Vor-

ranggebiet, etc.) werden durch diese Änderung nicht berührt.  

 

RROP 2004  Im Regionalen Raumordnungsprogramm des Landkreises 

Lüchow-Dannenbergs 2004 sind für das Plangebiet keine 

zeichnerischen Darstellungen getroffen. Die Stadt Hitzacker 

(Elbe) ist als Grundzentrum mit der besonderen Entwicklungs-

aufgabe Fremdenverkehr ausgewiesen. 

 

Bezüglich der Arbeitsstättensicherung und -entwicklung ist in 

Ziel 3.1-02 festgelegt, dass gewerbliche Betriebe vorrangig  in 

den Gewerbe- und Industriegebieten des Mittelzentrums und 

der Grundzentren zu sichern, auszubauen und neue anzusie-

deln sind.   
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Die Stadt Hitzacker hatte Ende der 90-iger Jahre eine größere 

Gewerbegebietsausweisung im Ortsteil Meudelfitz vorgenom-

men, weil in Hitzacker selbst die räumlichen Optionen für eine 

Gewerbeentwicklung begrenzt waren und die Fremdenver-

kehrsqualität als Luftkurort nicht durch immissionsträchtige 

Gewerbenutzungen beeinträchtigt werden sollte.  

 

Vor diesem Hintergrund entspricht die Bauleitplanung, die eine 

Nutzbarkeit eines bestehenden Gewerbestandortes im Grund-

zentrum Hitzacker erlaubt, den Zielvorgaben der Raumord-

nung.  

 

Flächennut-

zungsplan 

 

 

 Der rechtskräftige Bebauungsplan Hitzacker Süd ist aus den 

Darstellungen des wirksamen Flächennutzungsplanes der 

Samtgemeinde Elbtalaue entwickelt. Das Entwicklungsgebot 

(gemäß § 8 (2) BauGB) ist auch nach Inkrafttreten dieser Än-

derung unverändert eingehalten.   

 

Bodenschutz-

klausel gemäß § 

1a (2) BauGB 

 Durch die vorliegende Planänderung soll eine flexiblere Aus-

nutzung eines vorhandenen Gewerbestandorts ermöglicht wer-

den. Mit der Erhöhung der räumlichen Nutzungsoptionen sinkt 

der (andernfalls nach außen getragene) Bedarf nach gewerbli-

cher Erweiterungsfläche. So kann einer vorzeitigen Neuauswei-

sung von Gewerbeflächen in freier Landschaft (Landschafts-

verbrauch) entgegengewirkt werden.  

Die Planung ist als Maßnahme der Innenentwicklung städte-

baulich vertretbar und mit dem in § 1a Abs. 2 BauGB festge-

schriebenen Grundsatz, “mit Grund und Boden soll sparsam 

und schonend umgegangen werden“, zu vereinbaren.  

 

  2.3 Bestehende Nutzungen und Schutzansprüche 

Bestehende  

Nutzungen 

 

 Die innerhalb des Plangebiets bestehende Nutzungsstruktur ist 

aus der nachfolgenden Abbildung 2 ersichtlich und im Kap. 2.4 

näher beschrieben. 

   

Ortsrecht 

 

 Das bisher geltende Ortsrecht ergibt sich aus den Planfestset-

zungen des Bebauungsplanes Hitzacker Süd mit örtlicher Bau-

vorschrift in der Fassung der 2. Änderung (siehe Anlagen 1-2). 

Das Plangebiet der 3. Änderung betrifft zwei Gewerbegrundstü-

cke, die als eingeschränktes Gewerbegebiet GEe ausgewiesen 

sind. Als Maß der baulichen Nutzung ist eine Grundflächenzahl 

(GRZ) von 0,8 festgesetzt. Die Baugrenzen halten zu den an-

grenzenden Nutzungen bisher einen Abstand von 5 m ein. In 

der Begründung des Ursprungsplanes ist der Baugrenzenab-

stand folgendermaßen begründet: 

 

 

 

 

 

 

Die Entwicklung von Straßenbaumallee ist in dieser weitgehend 

versiegelten Gewerbestraße kaum umsetzbar und wird auch 

von der Stadt Hitzacker (Elbe) nicht mehr geplant. Von daher 

ist eine Verringerung der Baugrenzen-Abstände auf 3m zur 

Straße Am Räsenberg vertretbar.  
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Verkehr/ Er-

schließung 

 

 Der Gewerbestandort wird über die Gewerbestraße Am Räsen-

berg verkehrlich erschlossen.   

Hinweise der 

Deutschen Bahn  

 Die Deutsche Bahn AG weist vorsorglich darauf hin, dass durch 

den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen 

Emissionen entstehen (insbesondere Luft- und Körperschall, 

Abgase, Funkenflug, Abriebe z.B. durch Bremsstäube, elektri-

sche Beeinflussungen durch magnetische Felder etc.), die zu 

Immissionen an benachbarter Bebauung führen können. Gegen 

die aus dem Eisenbahnbetrieb ausgehenden Emissionen sind 

erforderlichenfalls von der Gemeinde oder den einzelnen Bau-

herren auf eigene Kosten geeignete Schutzmaßnahmen vorzu-

sehen bzw. vorzunehmen. 

 

Ver- und Ent-

sorgung 

 

 Das Plangebiet ist an die Netze und Anlagen der örtlichen und 

überörtlichen Ver- und Entsorgungsträger angeschlossen. 

 

 

 

 
 

Abbildung 1: Fernmeldeleitung der Avacon Netz GmbH 

 

Fernmelde-

leitung  

 Die Avacon Netz GmbH gibt zu einer südlich der Straße „Am 

Räsenberg“ verlaufenden Fernmeldeleitung (siehe anliegende 

Abbildung 1) folgende, textliche Hinweise, die im Rahmen der 

Ausführungsplanung im Plangebiet zu beachten sind:  

Für das sich innerhalb des Planungsgebietes befindliche Fern-

meldekabel benötigen wir einen Schutzbereich von 3,00 m, d.h. 

1,50 m zu jeder Seite der Kabelachse. Über und unter dem 

Kabel benötigen wir einen Schutzbereich von 1,00 m. Innerhalb 

dieses Schutzstreifens darf ohne vorherige Abstimmung mit 

uns über dem vorhandenen Geländeniveau nichts aufgeschüttet 

oder abgestellt werden. Es dürfen keine Abgrabungen oder 

Erdarbeiten vorgenommen und keine Pfähle und Pfosten einge-

bracht werden. Maßnahmen, die den Bestand oder den Betrieb 

der Leitung beeinträchtigen oder gefährden könnten, sind in-

nerhalb des Schutzstreifens nicht gestattet. Die Versorgungssi-

cherheit bzw. die Funktion des bestehenden Fernmeldekabels 
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hat höchste Bedeutung und ist damit in seinem Bestand und 

Betrieb auch zukünftig konsequent und ohne Einschränkungen 

zu gewährleisten. Ferner dürfen im Schutzbereich unseres Ka-

bels keine tiefwurzelnden Bäume und Sträucher angepflanzt 

werden. Falls unsere Fernmeldeleitung durch Ihre Maßnahme 

gesichert oder umgelegt werden muss berücksichtigen Sie 

bitte, dass die Kosten hierfür durch den Verursacher zu tragen 

sind. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                              OVS 

Ob                               BR   

 

          AS                         OGG       OB      OVS Stellplatz    Lagerplatz 

(GEe Erweiterungsfläche)                    

 

 

 

 

                                   

                                   Wall 

 

                  Baustelle Hitzacker Dorf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Biotop- und Nutzungsstruktur 1.4.2019 (Luftbild Google Earth, 2017) 

 

Legende: OVS   Straßenverkehrsfläche 

     AS       Sandacker 

     OGG Gewerbegebiet 

     OB Bebauung 

     OVS Verkehrsfläche Stellplatz 

     Ob Obstbaum 

 

Wasserrecht  / 

Denkmalrecht 

 Im Plangebiet und im direkten Umfeld des Plangebietes sind 

keine wasserrechtlichen oder baudenkmalpflegerischen 
Schutzgebiete oder Schutzobjekte vorhanden. 
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archäologische  

Untersuchungen  

 Im Bereich des Bebauungsplans Hitzacker Süd sind archäologi-

sche Bodenfunde nachgewiesen worden, die als archäologische 

Fundstelle FStNr. 139 geführt werden. Jeglichen Baumaßnah-

men sind daher archäologische Untersuchungen voranzustellen. 

Es wird auf die Regelungen im dritten Teil des Niedersächsi-

schen Denkmalschutzgesetzes verwiesen. 

 

Naturschutz-

recht 

   

 Fast der gesamte Landkreis Lüchow-Dannenberg ist, mit Aus-

nahme des Biosphärenreservates Elbtalaue, als Naturpark Elb-

höhen – Wendland ausgewiesen. Darüber hinaus sind keine 

naturschutzrechtlichen, Schutzgebiete oder Schutzobjekte im 

Planbereich und in der näheren Umgebung vorhanden.  

 

Die östlich von Hitzacker gelegene Jeetzelniederung ist als 

Biosphärenreservat, EU-Vogelschutzgebiet und als FFH-Gebiet 

Nr. 2832-331 (Gewässersystem der Jeetzel mit Quellwäldern)  

unter Schutz gestellt. Der Abstand zum Plangebiet beträgt 

mehr als 500 m. Die vorliegende Bebauungsplan-Änderung hat 

keine Auswirkungen auf diese Schutzgebiete.  

 

Der Landschaftsraum westlich von Hitzacker ist als Land-

schaftsschutzgebiet unter Schutz gestellt. Am westlichen Orts-

rand ist im Bebauungsplan eine Schutzpflanzung vorgesehen, 

um Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes zu vermeiden. 

 

  2.4 Beschreibung und Bewertung von Natur und Land-

schaft 

Naturräumliche 

Lage 
 

Die Landschaft im Umfeld des Plangebietes wird durch die Dan-

nenberger Geest geprägt, die zum Naturraum Ostheide zählt.  

Der Änderungsbereich liegt insgesamt relativ eben auf einer 

Höhe von ca. 27 m ü. NN. Das Gelände fällt leicht nach Westen 

zur Jeetzel hin ab.  

 

Schutzgut  

Boden  

 Nach der Bodenkarte des Landes Niedersachsen (BK50) steht 

im Änderungsbereich folgender Boden an: Mittlere Podsol-

Braunerde, Geotyp: Sp//gf.  Der Boden weist eine geringe 

potenzielle Verdichtungsempfindlichkeit, z.B. bei Befahren mit 

schweren Land- oder Baumaschinen, auf.  

Die überplanten Flächen weisen Vorschädigungen durch Boden-

versiegelungen sowie Eingriffe in das Bodenrelief vor. Es liegen 

Baurechte vor, die eine Versiegelung von bis zu 80% des Bo-

dens erlauben.  

Insgesamt weist das Schutzgut Boden aufgrund der bereits 

bestehenden Baurechte eine geringe Bedeutung auf.  

 

Schutzgut  

Wasser  
 

Natürliche Gewässer treten im Plangebiet nicht auf. Etwa 

600 m östlich des Planungsgebiets verläuft die Jeetzel mit 

Fließrichtung nach Norden.  

Nach der Hydrogeologischen Karte von Niedersachsen (HK 50) 

ist die Lage der Grundwasseroberfläche  in etwa bei 17,5 m – 

ca. 20 m ü. NN anzunehmen. Das Schutzpotenzial der Grund-

wasserüberdeckung wird in Hinblick auf das Vermögen, den 

oberen Grundwasserleiter vor potenziellen Schadstoffeintrag zu 

schützen, als mittel eingestuft.  

Eine besondere Bedeutung für das Schutzgut Wasser liegt nicht 

vor. 

 

http://nibis.lbeg.de/cardomap3/
http://nibis.lbeg.de/cardomap3/
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Schutzgut  

Pflanzen  

 
 

Eine Geländebegehung zur Erfassung des Biotopbestands wur-

de am 01.04.2019 durchgeführt. Die im Plangebiet vorkom-

menden Biotop- und Nutzungsstrukturen entsprechen im We-

sentlichen den aus dem Luftbild von 2017 ersichtlichen Bestand 

(siehe Abbildung 2) – mit folgenden Abweichungen: 

1. Die Scherrasenfläche, die im Osten des Ceritizit-Gewerbe-

grundstücks 29/2 liegt, wird inzwischen als Mitarbeiterstellplatz 

genutzt.  

2. Südlich des Gewerbestandortes ist bereits die Baustelle 

Hitzacker Dorf fortgeschritten. Zwischen den beiden Nutzungs-

bereichen wird ein Wall aufgeschüttet. Damit ist nach Süden 

hin kein offener Landschaftsraum mehr gegeben. 

 

Von Westen nach Osten sind folgende Biotopstrukturen im 

Änderungsbereich vorhanden: 

- Sandackerfläche (Erweiterungsfläche Ceratizit)  

- 5 m breites Ziergebüsch aus überwiegend einheimischen 

Gehölzarten  

- Vorgartenzone des Gewerbegrundstücks Ceratizit mit Zier-

rabatte, befestigten Wege- und Verkehrsflächen 

- Scherrasenfläche / Mitarbeiterstellplatz 

- gewerblicher Lagerplatz auf Grundstück 30/5 

- Gewerbestraße mit Versiegelungsgrad >80% und 7 kleine-

ren Bäumen (überwiegend Obstbäume) an der südlichen 

Grenze.    

Eine besondere Bedeutung für das Schutzgut Pflanzen weist der 

im Gewerbegebiet gelegene Änderungsbereich nicht auf. Selte-

ne, störungsempfindliche und bestandsgefährdete Pflanzenar-

ten mit speziellen Lebensraumansprüchen sind nicht wahr-

scheinlich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 3: Gewerbegebiet Am Räsenberg, 01.04.2019 
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Schutzgut Tiere 

 

 Siehe Kap. 2.5 Besonderer Artenschutz 

 

Schutzgut  Luft 

 

 

 An diesem Standort ist das Schutzgut Luft in geringem Maße 

durch die nahe gelegene Biogasanlage sowie durch die anlie-

gende Gewerbenutzung vorbelastet.  

Eine besondere Bedeutung für das Schutzgut Luft liegt daher  

nicht vor. 

 

Schutzgut Klima  

 

 Auf Grundlage der Beobachtungsdaten der Klima- und Nieder-

schlagsstationen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist für 

die Klimareferenzperiode (1961-1990) im Plangebiet ein mittle-

rer Jahresniederschlag von 621 mm angegeben. Die klimati-

sche Wasserbilanz wird im Winterhalbjahr mit +182 mm und 

im Sommerhalbjahr mit -117 mm beziffert, d.h. die Verduns-

tungsrate ist im Sommer geringer als die Niederschlagsrate, 

über das Jahr gesehen ergibt sich eine leicht positive Wasserbi-

lanz. Im Sommerhalbjahr wurden Durchschnitts-Temperaturen 

von 14°C und im Winterhalbjahr von +3°C erreicht.  

Nach den Angaben des NIBIS-Kartenservers zur Klimaprojekti-

on ist davon auszugehen, dass im Zeitraum 2011-2040 die 

Durchschnittstemperatur im Sommerhalbjahr auf 15° C und im 

Winterhalbjahr auf 5°C ansteigen wird. Die Wasserbilanz wird 

sich im Sommerhalbjahr auf -158 mm verschlechtern. Über das 

gesamte Jahr gesehen, wird die Wasserbilanz an diesem 

Standort nach der Prognose bis 2040 weiterhin positiv sein 

(+46 mm). 

 

Schutzgut 

Landschaft 

/Erholung 

 

 

Die Dannenberger Geest ist eine waldreiche Endmoränenland-

schaft mit größerer Höhenlage und ausgeprägter Reliefenergie, 

die durch wallartige, in nordsüdlicher Richtung verlaufende 

Endmoränenstaffeln hervorgerufen wird. Neben den Trockentä-

lern tragen auch mehrere Bachniederungen zu einer Gliederung 

des Landschaftsraumes bei. Der Naturraum ist durch eine ab-

wechslungsreiche, mit Wäldern und Feldgehölzen durchzogene 

Ackerlandschaft geprägt, die in den schmalen Bachniederungen 

durch kleinstrukturierte, gehölzreiche Grünlandflächen abgelöst 

wird. Das unruhige Relief der Moränenlandschaft flacht sich zur 

östlich angrenzenden Stromlandschaft der Unteren Mittelelbe-

Niederung erheblich ab. Das Plangebiet und sein nahes Umfeld 

werden durch eine flachwellige Geestfläche geprägt, die sich in 

nordöstliche Richtung in die Elbtalaue absenkt. Der freie Land-

schaftsraum westlich von Hitzacker ist als Landschaftsschutz-

gebiet unter Schutz gestellt. Das Schutzgut Landschaftsbild ist 

durch die bestehende Biogasanlage und das Gewerbegebiet Am 

Räsenberg vorbelastet. Der innerhalb des Gewerbegebietes 

gelegene Änderungsbereich hat aufgrund seiner geringen Grö-

ße keine  besondere Bedeutung für das Schutzgut Landschafts-

bild und die Belange der Erholung. Im Bebauungsplan Hitzacker 

Süd ist eine Eingrünung zwischen dem Gewerbegebiet und der 

offenen Landschaft vorgesehen. Diese ist im Falle einer Erwei-

terung der Fa. Ceratizit nach Westen anzulegen.  
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  2.5 Besonderer Artenschutz 

 

 

Eine Geländebegehung zur Erfassung des Biotopbestands wur-

de am 01.04.2019 durchgeführt. Zur Berücksichtigung arten-

schutzrechtlicher Belange gemäß § 44 BNatSchG wurden die 

Habitatstrukturen auch auf ihre Eignung für besonders ge-

schützte Tierarten untersucht. Darauf aufbauend wird eine 

vereinfachte  Potenzialabschätzung durchgeführt. 

 

Das von Gewerbenutzungen geprägte Plangebiet zeichnet sich 

durch eine geringe Strukturvielfalt aus und unterliegt einer sehr 

intensiven anthropogenen Beanspruchung.  Es ist durch Ver-

kehr, Lärm und Licht und intensive Landwirtschaft vorbelastet. 

Bezüglich der naturräumlichen Ausstattung (Boden, Feuchte-

grad) liegen keine besonderen Standortverhältnisse für ge-

schützte Pflanzen- und Tierarten vor.  Es sind nur 7 Straßen-

bäume und ein kleines Strauchgehölz vorhanden. Diese können 

als (Teil-) Lebensraum für Vögel und Insekten eine geringe 

Bedeutung aufweisen.  

 

Abgesehen von den vorhandenen Einzelgehölzen eignet sich 

das Plangebiet nicht als Bruthabitat für Vogelarten. Die Frei-

flächen innerhalb des Gewerbegebietes  sind aufgrund der feh-

lenden Fluchtdistanzen nicht für Offenlandarten geeignet. Die 

Scherrasenfläche kommt aufgrund der intensiven Nutzung als 

Mitarbeiterstellplatz kaum als Brut- oder Nahrungsgebiet in 

Betracht. Aufgrund der Bauweise der Gebäude mit glatten Ver-

kleidungen und der intensiven Nutzung eignen sich auch die 

Gebäude nicht für Höhlenbrüter. Insofern können im Plangebiet 

lediglich die bestehenden Einzelbäume zukünftig für Vogelarten 

Bedeutung erlangen.  

 

Vorkommen von Fledermäusen sind möglich. Fledermäuse 

können den Luftraum über dem Plangebiet und die westlich 

angrenzende Waldfläche zur Jagd oder als Leitlinie und Flug-

straße nutzen, wobei die Strukturen innerhalb des Plangebietes 

keine besondere Bedeutung als Teillebensraum für Fledermäu-

se erkennen lassen. Die Gewerbebauten weisen aufgrund ihrer 

geschlossenen Fassaden keine besondere Quartiereignung auf.  

Die vorhandenen Bäume sind zu jung, um als Habitatbäume in 

Betracht zu kommen.  

 

Die Artengruppe der Amphibien ist aufgrund der bestehenden 

Habitatstrukturen ohne Gewässer im Plangebiet nicht vertreten.  

 

Wegen der intensiven Nutzung ist das Plangebiet auch für Rep-

tilien nicht geeignet. 

 

Für Vertreter der Insekten (z. B. Laufkäfer, Bienen, Ameisen, 

Schmetterlinge) bieten die vorhandenen Scherrasenflächen im 

Plangebiet aufgrund der intensiven Stellplatznutzung  keine 

geeigneten Habitatstrukturen. Mit Libellen ist aufgrund fehlen-

der Gewässer nicht zu rechnen. 

 

Die streng geschützten Arten gemäß Anhang IV der FFH-

Richtlinie sind daher aufgrund fehlender Habitatstrukturen im 

Plangebiet nicht zu erwarten.  
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Bewertung: 

Die Begehung ergab keine Hinweise auf Vorkommen von nach 

§ 30 BNatSchG oder § 24 NAGBNatSchG gesetzlich geschützten 

Biotopen innerhalb des Geltungsbereichs. Eine generelle Unzu-

lässigkeit des Eingriffs aus Gründen des Biotopschutzes besteht 

somit nicht. 

Vorkommen seltener und bestandsgefährdeter Pflanzenarten im 

Plangebiet konnten nicht festgestellt werden und sind aufgrund 

der versiegelten und intensiv genutzten Struktur des Gebietes 

auch nicht zu erwarten. Eine dauerhafte und wiederkehrende 

Nutzung durch bestandsgefährdete oder seltene Tierarten ist 

kaum zu erwarten. Allein die bestehenden Gehölze (siehe Abb. 

1) bieten ein geringes Potential für Brutvögel. Eine Verletzung 

der in § 44 BNAtSchG geregelten Zugriffsverbote kann ausge-

schlossen werden, wenn sichergestellt ist, dass die Gehölze 

nicht innerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten von Vögeln im 

Zeitraum vom 1. Oktober bis 28. Februar entnommen werden. 

 

  

3. Gegenstand der Änderung 

  
3.1 Geltungsbereich  

§ 1  Der räumliche Geltungsbereich der 3. Änderung umfasst einen 

7 m breiten Randstreifen des eingeschränkten Gewerbegebietes 

GEe südlich angrenzend an die Gewerbestraße Am Räsenberg 

(siehe Beiplan zur Satzung). Die Abgrenzung ist so gewählt, 

dass die neue Baugrenze vollständig erfasst ist und die aufzu-

hebende, alte Baugrenze komplett aus der Planzeichnung ge-

tilgt werden kann. 

Von der Änderung sind lediglich die Gewerbegrundstücke 29/2 

und 30/5, Flur 10, Gemarkung Hitzacker berührt.   

 

  
3.2 Erweiterung der nördlichen Baugrenze 

§ 2 

Baugrenzen 

 Um die Bebaubarkeit der Gewerbegrundstücke Am Räsenberg 

zweckmäßig zu verbessern, wird die nördliche Baugrenze um 

2 m nach Norden verschoben, so dass sie zukünftig nur noch 

3 m Abstand zur Gewerbestraße aufweist.  

Durch diese Änderung darf in einem Bereich, der vorher aus-

schließlich Nebennutzungen und Erschließungsnutzungen vor-

behalten war, nun auch die gewerbliche Hauptnutzung unter-

gebracht werden. Damit wird auf einer Fläche von ca. 530 m² 

die Nutzungsflexibilität für die Gewerbetreibenden erhöht.  

 

Die Baufeld-Erweiterung ist im Satzungstext abschließend defi-

niert. Sie ist zur Verdeutlichung zeichnerisch im Beiplan zur 

Satzung dargestellt.  

 

  
3.3 Vorsorgemaßnahmen zum besonderen Artenschutz 

§ 3    Zum vorsorglichen Schutz von streng geschützten Arten (Brut-

vögel) werden vorsorglich Vorkehrungen zu Artenschutz im 

Bebauungsplan getroffen: 

Gehölze dürfen nur außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten von 

Vögeln im Zeitraum vom 1. Oktober bis 28. Februar entnom-

men werden. 
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3.4 Hinweis zur Gültigkeit von nicht veränderten Fest-

setzungen 

BauNVO 1990  Die im rechtskräftigen Bebauungsplan Hitzacker Süd getroffe-

nen Festsetzungen, die nicht von dieser Änderung berührt sind, 

behalten weiterhin ihre Rechtskraft. Für alle Festsetzungen ist 

die BauNVO 1990 maßgebend. 

 

  4. Auswirkungen der Planung                                                           

  
4.1 Städtebauliche Auswirkungen 

Gewerbenutzun-

gen 

 

 Durch die vorliegende Bebauungsplan-Änderung wird die bauli-

che Nutzbarkeit der Gewerbegrundstücke im Gewerbegebiet 

Am Räsenberg (Südseite) verbessert.  

 

Anlieger  Die neu an der Gewerbestraße Am Räsenberg ausgewiesenen 

überbaubaren Grundstücksflächen fügen sich in Art und Maß 

der baulichen Nutzung in die Umgebung ein. Der immissions-

rechtliche Schutzanspruch der benachbarten Bebauung bleibt 

gewahrt. Von daher haben Anlieger keine relevanten Störungen 

zu befürchten. In der Bauphase ist gegenseitig Rücksicht zu 

nehmen.  

 

Immissions-

schutz 

 Belange des Immissionsschutzes werden von dieser Änderung 

nicht berührt, weil die Art der baulichen Nutzung unverändert 

bleibt und alle Vorhaben im Genehmigungsverfahren hinsicht-

lich ihrer Immissionsverträglichkeit überprüft werden.  

 

Verkehr  Die Planung hat keine erheblich nachteiligen Auswirkungen auf 

die Belange des Kraftfahrzeugverkehrs oder der Verkehrssi-

cherheit. Durch die zusätzlichen überbaubaren Flächen kann 

die vorhandene Infrastruktur besser ausgelastet werden. 

 

Wasser, Gas, 

Telekommunika-

tion Strom 

 

 Die Versorgung der Plangebiete mit Telefon, Wasser, Gas, und 

Strom sowie die Abwasserentsorgung sind über die Netze und 

Anlagen der zuständigen Ver- und Entsorgungsträger gewähr-

leistet. 

 

Müllentsorgung  Die Müllentsorgung erfolgt – wie bisher - über die vorhandenen 

Gewerbestraße Am Räsenberg. 

 

Niederschlags-

wasser 

 Gemäß § 149 Abs. 3 Niedersächsisches Wassergesetz sind die 

Grundstückseigentümer in der Regel selbst zur Beseitigung des 

anfallenden Niederschlagswassers auf ihren Grundstücken ver-

pflichtet. Die ordnungsgemäße Entwässerung ist im Bauantrag 

nachzuweisen.  

 

Löschwasserver-

sorgung 

 

 Die Samtgemeinde Elbtalaue sichert eine hinreichende Lösch-

wasserversorgung über das vorhandene Trinkwassernetz zu. Es 

sind Unterflurhydranten in hinreichender Anzahl innerhalb des 

Gewerbegebietes vorhanden. 

 

  Zusammenfassend ist festzustellen, dass keine relevanten 

städtebaulichen Konflikte durch diese Planung hervorgerufen 

werden. 
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4.2 Auswirkungen auf Belange von Natur und Land-

schaft, Eingriffsregelung 

  Nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB sind bei der Aufstellung von Bau-

leitplänen grundsätzlich die Belange des Umweltschutzes ein-

schließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege in die 

planerische Abwägung einzustellen. Dies gilt auch für Bebau-

ungspläne, die im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a 

BauGB aufgestellt werden. Ein Umweltbericht ist hierfür aller-

dings nicht erforderlich.  

In den folgenden Abschnitten werden die potentiell zu erwar-

tenden Auswirkungen auf Natur und Landschaft kurz beschrie-

ben und bewertet. 

 

Schutzgut 

Mensch 

 

 Die geplante Baugrenzen-Erweiterung hat keine erheblich 

nachteiligen Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch. An der 

Gewerbestraße Am Räsenberg könnte zukünftig der Straßen-

raum etwas enger durch Gewerbebauten gefasst sein. Auswir-

kungen auf die menschliche Gesundheit oder die Belange der 

Erholung hat das nicht. 

 

Schutzgut  

Fläche 

 Die Planung wirkt sich positiv auf das Schutzgut Fläche aus. 

Durch die Bebauungsplan-Änderung wird keine zusätzliche 

Siedlungsfläche ausgewiesen. Die angestrebte bessere Ausnut-

zung eines bestehenden Gewerbestandortes stellt einen Beitrag 

zum schonenden und sparsamen Umgang mit Grund und Boden 

da. Eine städtebaulich integrierte Innenentwicklung kann dazu 

beitragen, der weiteren Inanspruchnahme von unberührtem 

Landschaftsraum für Siedlungszwecke entgegenzuwirken. So-

mit wird der vom Gesetzgeber in § 1a Abs. 2 BauGB verfügten 

Bodenschutzklausel im Rahmen dieser Planung Rechnung ge-

tragen.   

 

Schutzgut  

Boden 

 Bezüglich des Schutzgutes Boden ist festzuhalten, dass durch 

diese Änderung keine zusätzlichen Eingriffsrechte geschaffen 

werden. Die zulässige Bebauungsintensität wird im Plangebiet 

nicht erhöht. Das Maß der baulichen Nutzung bleibt mit einer 

Grundflächenzahl von 0,8 unverändert bestehen.  

 

Schutzgut  

Pflanzen 

 

 

 

 

 

 

Schutzgut 

Fauna 

 Der überplante Randstreifen im Gewerbegebiet Am Räsenberg 

hat keine besondere Bedeutung für das Schutzgut Pflanzen. Es 

sind bereits umfangreiche bauliche Nutzungen in diesem Strei-

fen vorhanden und die verbliebenen Freiflächen dürfen bereits 

zu 80 % baulich genutzt werden. Für das Schutzgut Arten und 

Lebensgemeinschaften ist es unerheblich, ob die bereits zuläs-

sigen Eingriffe durch Haupt- oder Nebennutzungen erfolgen.  

 

Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Fauna sind 

infolge dieser Planung nicht zu erwarten, da keine spezifischen 

Bereiche mit Bedeutung für den besonderen Artenschutz über-

baut werden und das betreffende Gebiet durch die gewerbliche 

Nutzung (anthropogene Störungen, Lärm, Lichtemissionen) 

vorbelastet ist. Zudem ist die Flächengröße der von der Bau-

grenzen-Erweiterung betroffenen Fläche mit ca. 0,05 ha so 

gering, dass die Erheblichkeitsschwelle nicht erreicht wird. 

Ausschließlich die Bäume, die in diesem Bereich stehen, könn-

ten in Zukunft ein Potential für Brutvögel aufweisen. Mit der 

Einhaltung der festgesetzten Fällzeitenbeschränkung können 
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artenschutzrechtliche Verbotstatbestände auf dieser Planungs-

ebene hinreichend ausgeschlossen werden. 

 

Schutzgut  

Wasser 

 Das auf den Baugrundstücken anfallende Niederschlagswasser 

ist möglichst direkt im Plangebiet über einen belebten Bodenfil-

ter zur Versickerung zu bringen.  

 

Schutzgut Klima 

 

Klimafolgen  

 

 

Die Planung hat keine Relevanz für den Klimaschutz. 

 

Aufgrund des Klimawandels ist zukünftig zunehmend mit Tro-

ckenperioden im Sommer zu rechnen. Vor diesen Hintergrund  

wird empfohlen, schattenspendende Bäume vorzusehen und 

das im Gebiet anfallende Regenwasser nach Möglichkeit vor Ort 

zu speichern und zu nutzen. 

 

Für das Gewerbegebiet Am Räsenberg besteht auch im Falle 

eines extremen Hochwassers (HQextrem) keine Überschwem-

mungsgefahr; es liegt außerhalb von Überschwemmungsgebie-

ten und Hochwasser-Risikogebieten.  

 

Störfallschutz  Belange des Störfallschutzes sind bei dieser Planung nicht be-

troffen.  

Sonstige  

Schutzgüter 

 Für andere umweltbezogene Schutzgüter sind keine erhebli-

chen Beeinträchtigungen festzustellen. 

 

Keine Eingriffs-

regelung gemäß 

§ 13a BauGB 

 Für Bauleitpläne, die der Wiedernutzbarmachung von Innenbe-

reichsflächen, der Nachverdichtung oder anderen Maßnahmen 

der Innenentwicklung dienen, kann das beschleunigte Verfah-

ren gemäß § 13a BauGB angewendet werden. Da bei dem vor-

liegenden Bebauungsplan der Innenentwicklung die zulässige 

Grundfläche unterhalb von 20.000 m² verbleibt, ist gemäß § 

13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB von der Anwendung einer Eingriffs - 

und Ausgleichsregelung abzusehen. Die Eingriffe in den Natur-

haushalt, die aufgrund der Aufstellung des Bebauungsplans zu 

erwarten sind, gelten als vor der planerischen Entscheidung 

erfolgt bzw. als zulässig. 

 

  5. Durchführung der Planung / Kosten 

 

 

Für die Stadt Hitzacker (Elbe) fallen keine Erschließungskosten 

oder sonstige Folgekosten an. Die Kosten für das Planverfahren 

trägt die Stadt. 

 

 

Der Rat der Stadt Hitzacker (Elbe) hat die Begründung im Rahmen des Satzungsbe-

schlusses in seiner Sitzung am                        beschlossen. 

  

Hitzacker (Elbe), den           

(Siegel)      

(Siegel) 

- Stadtdirektor -  
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Anlage 1:  Ortsrecht - Bestand vor der 3. Änderung 
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Anlage 2:  Textliche Festsetzungen des Bebauungsplanes Hitzacker Süd 

  


